
2222 Informationen zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung

Gebühreneinzugszentrale · 50656 Köln
Service-Telefon-Nr. 018 59995 0400*

* (6,5 Cent/Min. aus den deutschen Festnetzen, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer)
Weitere Informationen im Internet unter www.gez.de

Sie sind Empfänger von Grundsicherung im Alter oder von Grundsicherung bei  Erwerbs-
minderung und möchten von der Rundfunkgebührenpflicht befreit werden?

Voraussetzung für eine Befreiung ist, dass Sie einen Antrag bei der GEZ stellen und eine
der  folgenden Leistungen erhalten:

Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel SGB XII (§§ 41 – 46)
oder
Grundsicherung bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII (§§ 41– 46)

Dem ausgefüllten und unterschriebenen Antrag sind die entsprechenden Nachweise
wie folgt beizufügen:

• der aktuelle Bewilligungsbescheid im Original oder in beglaubigter Kopie oder
• eine einfache Kopie des Bescheids, wenn die Behörde auf dem Antragsformular

 bestätigt, dass das Original vorgelegen hat oder
• eine Bescheinigung der leistungsgewährenden Behörde zur Vorlage bei der GEZ

Eine Befreiung kann bei folgenden Nachweisen nicht erteilt werden:

Bescheide mit abgelaufenem Bewilligungszeitraum

Bescheide über den Bezug von
• Rente im Alter
• Rente wegen Erwerbsminderung
• Wohngeld

Kontoauszüge

Sonstige Einkommensnachweise

Eine Befreiung allein wegen geringen Einkommens ist nicht möglich.
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